
 

 

An alle Kampfrichter im BGKV e. V.,                                                                                                                  

alle Bezirkskampfrichterobleute im BGKV e. V., 

und die Vizepräsidentin für KDK des BGKV e. V. 

Per e-mail 

 

 

Höchberg, den 10.06.2023 

 

 

 

Betreff: Info-Brief Nr. 3/2023 Ergänzungen/Klarstellungen zum IPF-Regelwerk  

 

 

Werte Kampfrichter/innen, 

 

das Exekutivkomitee der IPF hatte Ende April 2023 die letzte Sitzung abgehalten. Hier war ein Tagesordnungs-

punkt, dass einige Regeln NICHT, oder NICHT KONSEQUENT durchgesetzt werden. Die unten aufgeführten 

Punkte sollen die Problematiken verdeutlichen, sowie Klarheit und Anleitung zur korrekten Auslegung der 

betreffenden Punkte in den Technischen Regeln bieten. Diese Punkte sollen an die Nationen der IPF und 

natürlich an deren nationalen Unterorganisationen (in unserem Fall der BGKV e. V. als Landesverband des 

BVDK) weitergeleitet werden. Die relevanten Auszüge aus dem Sitzungsprotokoll: 

 

1. Der erste diskutierte Punkt betraf die Kniebeuge: Bei einer ungültigen Wertung und der gehobenen 

blauen Fehlerkarte ist der Fehler unter anderem oft die nicht durchgedrückten Knien vor Beginn und/ 

oder nach Beendigung des Versuches. Die Kampfrichter:innen setzen diese Regel nicht ausreichend 

durch. 

2. Auch dieser Punkt betrifft die Kniebeuge: Bei einer ungültigen Wertung und der gehobenen blauen 

Fehlerkarte ist ein weiterer Fehler unter anderem kein aufrechter Stand mit dem Oberkörper vor 

Beginn und/oder nach Beendigung des Versuches. Es gibt immer mehr Heber die sowohl zu Beginn als 

auch am Ende des Versuches die Hantelstange zu tief auf dem Rücken liegen haben, so dass sie sich zu 

weit nach vorne lehnen müssen. Die Technischen Regeln sehen hier nur eine „leichte“ Beugung des 

Oberkörpers nach vorne vor. Auch hier sieht das Exekutivkomitee der IPF Handlungsbedarf bei den 

Kampfrichtern:innen, was das Umsetzen dieses Regelpunktes betrifft. 

3. Der zweite diskutierte Punkt betraf das Kreuzheben: Bei einer ungültigen Wertung und der gehobenen 

roten Fehlerkarte ist der Fehler unter anderem oft, dass die Knie nach Ende des Versuches nicht 

durchgedrückt sind. Auch in diesem Punkt wird von den Kampfrichtern ein besseres Umsetzen der 

vorhandenen Regeln gewünscht. 

4. Das Kreuzheben betrifft auch dieser folgende Punkt: Bei einer ungültigen Wertung und der gehobenen 

roten Fehlerkarte ist der Fehler unter anderem oft, dass der/die betreffende Wettkämpfer:in nach Ende 

des Versuches im gesamten Körper keine aufrechten Stand mit nach hinten zeigenden Schultern 

erreicht. Bitte beachtet: Es reicht aus, wenn der/die Heber:in aufrecht (gerade) steht und die Schultern 

nach hinten zeigen. Es ist nicht nötig den Oberkörper in einer übertriebenen Streckung extrem weit 

nach hinten zu legen, was man oft beispielsweise beim Sumo-Kreuzheben sieht. 

 

Im Sitzungsprotokoll wird explizit nochmal darauf hingewiesen, dass die obigen Kommentare KEINE Regel-

änderung sind, es sind lediglich Hinweise um die bestehenden Regeln zu verdeutlichen, bzw. sie zu inter-

pretieren. 

Die obigen Kommentare/Gedanken/Empfehlungen, wie man auch immer sagen will, sind auch kein „Freibrief“ 

für die wertenden Kampfrichter:innen, den „Roten Knüppel“ zu ziehen. Es ist lediglich eine Aufforderung der 

IPF an die Kampfrichter:innen, in diesen Bereichen bewusster zu arbeiten. Mir ist klar, dass es, ähnlich wie bei 



 

 

der Beugetiefe der Ellenbogen beim Bankdrücken, keine wirkliche Objektivität geben kann. Es fehlt für „Knie 

durchdrücken“, „Aufrechter Stand“, „Schulter nach hinten zeigend“, usw., usw., usw. einfach eine jeweils klar 

definierte Bezugslinie. Diese kann es auch nicht geben. 

Was ich aber durchaus verlangen kann ist, möglichst oft zu richten, damit ihr in dieser Thematik die erforder-

liche Routine und Sicherheit in der Entscheidungsfindung bekommt. .Auch gerne auf den Wettkämpfen mit 

erfahrenen Athleten und/oder Kampfrichterrn:innen das Gespräch suchen und sich austauschen. Wertet für alle 

gleich. Es muss für Betreuer:in/Athlet:in eine nachvollziehbare Entscheidung sein. Wenn ihr während des Wett-

kampfes auf Anfrage eine Entscheidung kurz begründen wollt/müsst, wählt auf alle Fälle die Formulierung „Aus 

meiner Sicht…“. Damit ist in der Situation schon mal etwas die Spannung heraus, außerdem beschreibt das den 

Konflikt Objektiv/Subjektiv, in der der KR oft ist, indirekt sehr treffend. Dies kommt auch nicht überheblich her-

um. Dies ist zumindest meine Erfahrung. 

 

Ich bitte die Bezirksobleute, in den noch verbleibenden Fortbildungen diese Anmerkungen des IPF-

Exekutivkomitees zu thematisieren und ggf. auch zu diskutieren. Lasst diese Info bitte auf alle Fälle allen 

KR im jeweiligen Bezirk zukommen. In diesem Zusammenhang auch gerne nochmal den Hinweis geben, 

dass sich die KR selbstständig auf der BGKV-Homepage unter der Rubrik KAMPFRICHTERWESEN 

auf dem aktuellen Stand halten müssen. 

 

 

 

In diesem Sinne sportliche Grüße aus Höchberg 

 

  

Wolfgang Steidle 
Wolfgang Steidle 

(Landeskampfrichterobmann für KDK im BGKV e. V.) 

 

Jägerstr. 2 

97204 Höchberg 

Tel.: 0931/76020222 

Mob.: 0173/7291980 

Mail.: wolle-the-coach@freenet.de  


